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Kaliumiodidtabletten -  Anforderungen an die Lagerbedingungen  

 

 

- Zugelassene Arzneimittel sind so zu behandeln, dass sie ihre Eigenschaften nicht 
verändern 

 

- Räumlichkeiten und Ausrüstung müssen geeignet und angemessen sein, um eine 
ordnungsgemäße Lagerung von Arzneimitteln zu gewährleisten 

 

- Die Kaliumjodidtabletten sind unter den vom Hersteller festgelegten Bedingungen zu 
lagern, um Qualitätsverschlechterungen durch die Einwirkung von Licht, Feuchtigkeit 
oder Temperatur zu vermeiden. Für die Kaliumjodidtabletten gilt eine Lagertemperatur 
von +5° C bis +25°C 

 

- Um den erforderlichen Lichtschutz zu gewährleisten, dürfen die Kaliumjodidtabletten 
nur in den vom Hersteller verwendeten Primär- und Sekundärpackmaterialien gelagert 
werden 

 

- Bei Lagerung über einen längeren Zeitraum sollte eine Temperaturkontrolle stattfinden 
 

- Die Lagerräumlichkeiten sollten sauber und frei von Abfall, Staub und Ungeziefer sein 
 

- Die Kaliumjodidtabletten sollten getrennt von anderen Waren gelagert werden; eine 
Kontamination durch oder von anderen Erzeugnissen sollte vermieden werden 

 

- Die Kaliumjodidtabletten sind in ausreichend sicheren, vor dem Zugriff Unbefugter 
geschützten Bereichen zu lagern 

 

- Eine einfache Stapelung zu Lagerzwecken ist bei sachgemäßer Handhabung ohne 
Entfernung der Rundumverpackung und bei genauer Übereinanderstapelung möglich 

 

- Die genannten Lagerbedingungen sind auch beim Transport der Arzneimittel 
einzuhalten 

 

- Die Verteilung der Kaliumjodidtabletten muss nachvollziehbar dokumentiert werden 
 

- Schäden, welche auf Nichtbeachtung der Angaben in der Gebrauchsinformation und 
unsachgemäßer Lagerung zurückzuführen sind, werden von der Gewährleistung 
ausgeschlossen 

 


